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Beschlussvorlage
 
Vorlage: BV/0055/2026 Datum: 27.02.2026

Dezernat 4

Verfasser: 66-Tiefbauamt Az.: 66.20/Wod

Betreff:

Erneuerung Straßenbeleuchtung Monschauer Straße, Eifelstraße und Himmeroder Platz in

Koblenz-Metternich
Gremienweg:

26.03.2026 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

16.03.2026 Haupt- und Finanzausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

 
Beschlussentwurf:
Der Stadtrat stimmt der Erneuerung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung durch das Aufstellen
neuer Maste einschließlich LED-Leuchtmitteln in der Monschauer Straße, Eifelstraße und
Himmeroder Platz (nördlicher Teil) vor dem Hintergrund einer rechtssicheren Beitragserhebung zu.

 
 
Begründung:

Die Straßenbeleuchtungen im Zuge der Monschauer Straße, Eifelstraße und am Himmeroder Platz
sind in einem schlechten Zustand. Besonders die alten Stahlmasten müssen zur Sicherstellung der
Verkehrssicherheit dringend ausgetauscht werden.
Die derzeitige Beleuchtungsanlage befindet sich größtenteils auf Eigentum der Finanzverwaltung der
Bundesrepublik Deutschland (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben). Die neuen Leuchten sollen
zukünftig auf städtischer Fläche (meist im Gehweg) errichtet werden. 

Zusätzlich wird eine bessere Ausleuchtung der Gehwege und Straßen erreicht. Die Leuchten werden
mittels neuer Kabel verbunden. Hierzu sind auch Grabenarbeiten im Straßenraum erforderlich. In
den u.a. Kosten sind auch der Rückbauaufwendungen der vorhandenen Leuchten enthalten.

Zum Einsatz kommen die städtischen Standartleuchten (7m Mast mit techn. Leuchte).

 
Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Monschauer Straße, Eifelstraße und am
Himmeroder Platz (nördlicher Bereich) werden, vorbehaltlich der Ergebnisse der jeweiligen
Einzelfallprüfungen, für die entstehenden beitragsfähigen Aufwendungen wiederkehrende
Ausbaubeiträge erhoben.

 
Anlage:
Anlage 1 Übersichtsplan

 
Finanzielle Auswirkungen:
Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 235.000 Euro. Die Maßnahme wird im Jahr
2026 umgesetzt. Die erforderlichen Mittel stehen im Etat 2026 beim Projekt Q660018 „Neu- und
Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung“ zur Verfügung.

Die Beitragserhebung ist bisher im Haushaltsplan nicht enthalten. Deren genaue Höhe kann noch
nicht beziffert werden. Die Festsetzung der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge erfolgt in den
Folgejahren. Die Einnahmen durch die wiederkehrenden Beiträge werden unter der Kostenstelle
Q660035-03 verbucht.
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Durch die Umrüstung der Leuchtmittel hin zu LED-Technik wird eine Stromersparnis eintreten.

 
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
Die energetische Sanierung wirkt sich positiv auf den Klima- und Naturschutz aus 
(insektenfreundliche Beleuchtung, Reduktion CO2-Emmission).
 
 




